
Zusatzvereinbarung / -erklärung zu den vertraglichen Arbeits- und Ruhezeiten 
 

Diese Zusatzvereinbarung / -erklärung zu den vertraglichen Arbeits- und Ruhezeiten wird zusätzlich 
zu den geltenden Arbeits- und Tarifvertrag geschlossen. Auf den Arbeitsvertrag sind die tariflichen 
Regelungen des Arbeitszeitkontos (Manteltarifvertrag für Landarbeiter in Westfalen-Lippe) 
anzuwenden. Dem Beschäftigten ist bekannt, dass auf den geschlossenen Arbeitsvertrag das 
deutsche Recht anzuwenden ist. Hiernach gilt als Grundregel der täglichen Arbeitszeit maximal 8 
Stunden/Tag und maximal 48 Stunden pro Woche (Montag bis einschließlich Samstag gemäß § 3 
Satz 1 ArbZG). Eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf bis zu 10 Stunden/Tag ist nach § 3 
Satz 2 ArbZG möglich. Auf Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) vom 16. April 
2015 und der Stellungnahme Arbeits- und Sozialminister NRW vom 03. Juni 2015 ist in der 
Landwirtschaft ein Ausgleich für die über 8 Stunden/Tag hinaus gehende Arbeitszeiten nach § 3 Satz 
1 ArbZG von Saisonarbeitskräften durch den Nachweis beschäftigungsloser Zeiten oder von Zeiten 
mit geringer Beschäftigung zulässig. 
 

Erklärung des Beschäftigten 

 

Ich bin über die Arbeits- und Ruhezeiten nach deutschem Recht aufgeklärt worden und erkläre 
hiermit ausdrücklich, dass meine in meinem Heimatland aufgrund meiner Beschäftigung bzw. 
Nichtbeschäftigung erdienten Arbeits- und Ruhezeiten auf die in Deutschland zu berücksichtigenden 
Ruhezeiten angerechnet werden sollen. Weiterhin erkläre ich hierzu, dass  
 

(Zutreffendes ankreuzen) 

� ich aufgrund der Beschäftigung in meinem Heimatland berücksichtigungsfähige Ruhezeiten aus den 
vorgelagerten Arbeitszeiten als Ausgleichszeiten für die Mehrarbeit der Beschäftigung in Deutschland 
habe. 

 Gemessen an der deutschen Höchstarbeitszeit (48 Std./Woche) habe ich anrechnungs- und 
berücksichtigungsfähige Ruhezeiten aus den vorgelagerten Arbeitszeiten in meinem Heimatland in  

 Höhe von  Std./Woche. 

 
(bspw. vorgelagerten Arbeitszeiten im Heimatland 4 Wochen mit 5 Arbeitstagen in der Woche bei täglich 6 Std. = 120 Std. ./. 192 Std. (4 x 48 Std. 
deutsche Höchstarbeitszeit) = 72 Std. berücksichtigungsfähige Ruhezeiten für Mehrarbeitszeiten in Deutschland) 

� ich aufgrund des Umstands, dass ich in meinem Heimatland keiner Beschäftigung nachgehe (bspw. 
Hausmann / Hausfrau), berücksichtigungsfähige Ruhezeiten aus den vorgelagerten Arbeitszeiten als 
Ausgleichszeiten für die Mehrarbeit der Beschäftigung in Deutschland habe.  

…………………………………,  den  ………………. 
               Ort                                                                     Datum 

…………………………………………….. 
Beschäftigter / Saisonkraft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 

Polnische Übersetzung 
Rumänische Übersetzung 



Anlage zur Zusatzvereinbarung / -erklärung zu den vertraglichen Arbeits- und Ruhezeiten 

 
 
 
 
 
 


